
Rechte bei Verlängerung
Beitrag von „ben232“ vom 17. Februar 2015 08:52

Hallo,
mein Referendariat in NWR Sek II /I sollte ursprünglich bis Ende April 2015 dauern, da ich aber
in beiden Fächern die Note 5 habe. Kommt es zur Verlängerung um ein halbes Jahr.

Man sagte uns (die Refs, die verängern müssen), dass wir aber jetzt schon bald mit einer
Gehaltskürzung rechnen müssen, also noch vor dem Ursprünglichen Ende April 2015.
Andererseits dürfen wir aber erst neue Lehrproben ab Mai 2015 zeigen. Wie passt das
zusammen? Gehaltskürzung jetzt schon (=also rechtlich wohl dann jetzt schon in der
Verlängerung), aber Lehrproben erst im Mai ???

Des Weiteren haben wir nicht einen Vertrag abgeschlossen, der bis Ende April 2015 geht?

Zudem würde ich gerne wissen, wie das mit dem Widerspruch gegen die Gehaltskürzung in
NRW läuft?
Meine Warmmiete beträgt 660 Euro, 60 Strom, 55 Telefon, Internet, ca. 50 GEZ, 160
Krankenkasse, Auto ca. 200 Benzin im Monat?

[Titel repariert, Nele]
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